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Achtung: Bei sämtlichen Signalisationsarbeiten ist zu beachten:

Die Anordnung der Signalisationen muss gemäss der Norm VSS 40 886 folgen.
Die Signale sind so aufzustellen, dass sie die Sicht auf andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fussgänger und Radfahrer, nicht beeinträchtigen.
Die Signalisation ist regelmässig, insbesondere bei Arbeitsbeginn, bei geplanten Veränderungen und nach Arbeitsende
durch die dafür verantwortliche Person zu kontrollieren.
Die Signalisationen und Abschrankungen müssen sauber und in einem einwandfreien Zustand sein.
Die Funktion der Baustellenlampen muss gewährleistet sein.
Die Signalisation ist zu belassen, bis die Gefahr für alle Strassenbenützer behoben ist.
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